
Eingang der ergänzenden schriftlichen Aus
sagen ist dem Zeugen zu bestätigen.

Hat der Vernehmende Hinweise zu 
geben, die für die nachfolgend mit der Sa
che befaßten Organe wichtig sind, ist dar
über ein Aktenvermerk abzufassen. Das 
kann notwendig sein, wenn der Zeuge in 
schwerkrankem Zustand vernommen wer
den mußte, wenn ein Zeuge erst nach lan
gem Bestreiten oder vielen Ausflüchten die 
Wahrheit sagte, wenn Anzeichen vorhan
den sind, die auf eine geistige Erkrankung 
oder auf erhebliche alkoholische Beeinflus
sung des Zeugen hinweisen u. ä.

7.6.2.
Die Beschuldigtenvernehmung
Die Vernehmung des Beschuldigten setzt 
ein gegen ihn eingeleitetes Ermittlungsver
fahren voraus. Sie soll dem Untersuchungs
führer oder Staatsanwalt Gelegenheit ge
ben, vom Beschuldigten Kenntnis über 
wesentliche Fakten zu erhalten. Der Be
schuldigte ist derjenige Verfahrensbetei
ligte, der am ehesten weiß, ob die erhobene 
Beschuldigung zutrifft. Er weiß — von hier 
nicht zu behandelnden Ausnahmefällen ab
gesehen — positiv, ob er schuldig oder 
nichtschuldig ist, unter welchen Umständen 
und mit welchen Mitteln er im Falle seiner 
Schuld die strafbare Handlung begangen 
hat, welche Motive ihn zur Tat veranlaß- 
ten, ob ihn Komplizen unterstützt haben, 
wer diese sind, wie sein bisheriges Leben 
verlief usw. Von ihm kann also der Ver
nehmende,. falls der Beschuldigte die Wahr
heit sagt und sein Wissen offenbart, Tatsa
chen erfahren, die wesentlich für den wei
teren Verlauf des Strafverfahrens sind.

Die Vernehmung ist gleichzeitig vom 
Standpunkt des Beschuldigten her gesehen 
ein wichtiges Mittel seiner Verteidigung. 
Ihm wird Gelegenheit gegeben, sich zu dem 
auf ihm ruhenden Verdacht zu äußern und 
dabei alle ihm bekannten Umstände vorzu
bringen, die eine Beschuldigung ausräumen 
oder seine strafrechtliche Verantwortlich
keit mildern. Untersuchungsorgane und 
Staatsanwalt sind dadurch in der Lage, die 
Richtigkeit der Angaben zu überprüfen, so 
daß etwaige ungerechte Bestrafungen ver
mieden werden können.

Um den Beschuldigten in den Stand zu 
versetzen, sich in richtiger Weise zu äußern

und gegen die erhobene Beschuldigung ver
teidigen zu können, ist ihm vor Beginn der 
Vernehmung die Einleitung des Ermitt
lungsverfahrens und die gegen ihn erho
bene Beschuldigung mitzuteilen (§ 105 
Abs. 2).

Wird die Einleitungsverfügung später ab
geändert, eingeschränkt oder erweitert, ist 
der Beschuldigte im Interesse seiner wirk
samen Verteidigung davon zu unterrich
ten ; z. B. wenn das wegen Raubes einge
leitete Ermittlungsverfahren auf Verge
waltigung, Hehlerei und unerlaubten Waf
fenbesitz erweitert wird.

Das bedeutet, daß ihm mitzuteilen ist, 
daß und von welchem Organ gegen ihn ein 
Ermittlungsverfahren eingeleitet worden 
ist, welcher Straftat er beschuldigt wird 
und gegen welche Strafrechtsnorm diese 
verstößt.

Der Beschuldigte wird z. B. darüber unter
richtet, daß die Abteilung K des VPKA in 
P. gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein
geleitet hat, weil er in dem Verdacht steht, 
in den Jahren 1979 bis 1982 in P. und an
deren Orten eine größere Anzahl von Bür
gern durch Betrug an ihrem Vermögen ge
schädigt und sich dadurch des verbreche
rischen Betruges zum Nachteil persönlichen 
Eigentums (§§ 178, 181 StGB) schuldig ge
macht zu haben.

Im Interesse der Gewährleistung des 
Rechts auf Verteidigung muß sich die vor 
Beginn der Vernehmung erfolgende Beleh
rung des Beschuldigten auf alle seine wei
teren Rechte erstrecken, die § 61 Abs. 1 auf
zählt.

Die Mitteilungen über die Einleitung 
des Ermittlungverfahrens und die Beschul
digung sowie die Belehrung über die 
Rechte sind aktenkundig zu machen. Es 
empfiehlt sich, sie in das Protokoll der Be- 
schuldigtenvernehmung aufzunehmen und 
vom Beschuldigten unterschriftlich bestäti
gen. zu lassen. Bei der Belehrung über die 
Rechte muß davon ausgegangen werden, 
daß sich der Beschuldigte mit den in der 
Strafprozeßordnung verwandten Begriffen 
und den in ihr enthaltenen Formvorschrif
ten nicht immer auskennt. Deshalb darf die 
Belehrung nicht formal erfolgen, sondern 
muß auf die Persönlichkeit des Beschuldig
ten abgestellt sein.
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